
Walter Hanesch 
Arbeit statt Sozialhilfe nach 
us-Vorbild? 
Zur aktuellen Sozialhilfereform-Diskussion 

Die Reform der Sozialhilfe scheim ein immer wieder geeignetes Thema zu sein, 
um sich politisch zu profilieren. Der Autor untersucht die Argumente von Poli­
tikern, die nach einem Kurztrip in die USA meinen, das deutsche System der 
Unterstützung und Förderung sozial Schwacher nach amerikanischem Vorbild 
verändern zu können. Weder werden bei dieser Diskussion die Schatrenseiten des 
amerikanischen Modells erwähnt, noch die Frage erönert, ob das, was in den USA 
in einem gewissem Umfang erfolgreich ist, auch in der Bundesrepublik wirkungs­
voll eingesetzt werden kann. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass das 
deutsche Leistungsrecht nicht beliebig korrigiert werden kann. 

Die Red. 

I. Die Sozialhilfe-Refonninitiative des hessischen Ministerpräsidenten Koch 

Das politische Sommenheater wurde in diesem Jahr von einem sozialpolitischen 
Thema bestimmt. Hat doch der hessische Ministerpräsident Koch (vgl. z. B. Koch 
:2001) das drohende Sommerloch zu einer politischen Profilbildung besonderer Art 
genutzt, indem er das sozialpolitische Dauenhema Sozialhilfereform neu aufgegriffen 
und eine lautStarke medienöffentliche Auseinandersetzung entfacht hat.' 
Den Ausgangspunkt für Kochs Initiative bildete zum einen die Tatsache, dass im 
Jahresdurchschnitt 2000 ),9 Mio. Menschen bei den Arbeicsämtern als arbeitslos 
registriert waren, von denen rund ein Drittel langzeitarbeitslos. also länger als ein 
Jahr ohne Arbeit war. Zum anderen wareo am Ende des gleichen Jahres etwa 2,7 Mio. 
Menschen auf Hilfe zum Lebensumerhah als »Sozialhilfe im engeren Sinne" ange­
wiesen, wobei - so Koch - ein Großteil der Langzeitarbeitslosen zu diesen Sozial­
hilfeenlpfängern gehörL Da sich der Bezug von Sozialhilfe zum »Lebensstil« enrwi­
ekelt habe, fordene er, alles müsse da.nin geselzt werde~ die Sozialhiliebedürftigkeit 
der Arbeitslosen zu überwinden. 
Begnügte sich Kanzler Schröder im Frühsommer noch mit dem - gegen die Arbeits­
losen im Allgemeinen und gegen die arbeitslosen $ozialhilfeempfänger im Besonde­
ren gerichteten - Prohwon, es gebe kein »Rccht auf Faulheit" (vgl. DER SPIEGEL 
2 I !zOOl), haI Koch1ür das Problem der angeblichen Arbeitsunwilligkeit VOD Arbeits­
losen und Sozialhilfeempfängem bereits die Lösung mitgcliefert: Für ihn heißt sie 
»Wisconsin-Modell«, genauer gesagt, eine Sozialhilfereform nach dem Vorbild des 
US-Bundessraats Wisconsin, die geprägt ist vom Pnnzip des » Work First«, also des 
Vorrangs von Arbeit start Sozialhilfe. 

I Seine Hhigkeit und Bercitsch.fr. vcrbreitcte .R~".ntimenL< in der Bevölkcrung ~u(zug(ei(en und für <!Je 
eigene politische Profilierung zu nu,zen, h .. der he "ische MiniSlerpn.tdem boreil5 bei den leLZten 
he"isch~n Llfldugswahlen am Beispiel der Ausl:mderthematik unter Beweis gestellt. 
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Kochs Vorstoß hat ein großes Medienecho ausgelösl und ihm nebel1 Widerspruch­
vereinzelt auch aus seiner eigenen Panei wie vom sozialpolitischen Sprecher der 
CDUICSU-Fraktion Seehofer - viel Zustimmung in der Bevölkerung wie in der 
Politik eingebracht. Selbst prominente Vertreter der rot-grünen Regierungsparteien 
wie der amtierende Verteidigungsminister und Vorsitzende der SPD-Grundwene­
Kommission Scharping oder der niedersächsische Ministerpräsident Gabriel haben 
Kochs Initiative begrüßt und mit ähnlichen Voten umersrulZl. Zwar hat Koch eine 
Bundesratsinitiative des Landes Hessen angekündigt, bis heule ist seine Initiative 
jedoch obne inhaltliche Konkretisierung geblieben. So ist er insbes. die Antwort auf 
die Frage schuldig geblieben, wie das US-Modell auf die deutsche ·Sozialhilfe über­
tragen werden soll. Dennoch lässt die Heftigkeit der Resonanz darauf schließen, dass 
hier ein hochbrisantes sozialpolitisches Problem thematisiert und eine Lösung an­
geboten wurde, die - so scheint es - seit langem überfällig WaI. Vieles spricht 
allerdings dafür, dass die große Resonanz auch Ausdruck der Tatsache ist, dass heute 
bei Bürgern wie Politikern zwar der diffuse Eindruck vorherrschend ist, dass zu viele 
Menschen von Sozialhilfe leben, dass der Kenntnisstand über das bestehende Lei­
srungssystetT\ dcr Sozialhilfe und über die Ursachen wie die Folgen des Sozialhilfe­
bezugs jedoch äußerst gering ist. 
Im vorliegenden Beitrag möchte ich daher versuchen, die Hintergründe der Koch'­
sehen Initiative etwas aufzuhellen. Ich möchle dabei der doppelten Frage nachgehen, 
inwieweit Koch mit seiner Initiative die Problemstellungen der heUligen Sozialhilfe 
angemesseo beschrieben hat und inwieweit die von ihm angebotene lösung geeignel 
sein könnte, diese Probleme zu lösen, Ich werde dazu in einem ersten Schritt die 
Sozialhilfe und ihre Reform in den USA kurz skizzieren. In einem zweiren Schrill 
werde ich das Reformmodell des Bundesstaats Wisconsin vorstellen und eine Bewer­
tung dieses Refonnansatzes vornehmen. In einem drillen Schritt werde ich das 
LeisLUngssystem der deutschen Sozialhilfe vorstellen und den Bedeutungswandel 
der Sozialhilfe in den letzten Jahren und den daraus resultierenden Reformbedarf 
erläutern. In einem letzten Schritt werde ich schließlich der Frage nachgehen, inwie­
weit das amerikanisc.he Reformmodell eine geeignete Lösung für die bundesdeut­
schen Sozialhilfeprobleme bieten könnte. 

2 . Sozialhilfe und SozialhilJereJorm in den USA 

Traditionell kommt der Sozialhilfe im "liberalen Sozialstaatsmodell« der USA eine 
sehr viel wichtigere Rolle im Gesamtsystem sozialer Sicherung als in der Bundes­
republik zu. Tatsächlich existieren auf der Bundesebene über 80 »welfare programs«, 
die - zumeist als Ersaez für fehlende Leistungen im vorgelagerten Sicherungsnelz­
Einkommensleisrungen. medizinische Leistungen, Nahrungsmiuelhilfcn, Woh­
nungshilfen, allgemeine und berufliche BildungsaIlgebote sowie sozialc Dienste un­
terschiedlichster An für einkommensschwache Personen und Haushalte bereitstel­
len. In der Regel werden diese Bundesprog,ramme von den Einzelstaaten mit eigenen 
Mitteln aufgestockt. Die größten und wichtigsten dieser kategorial - d. h. auf be­
stimmte Gruppen und Bedarfsutbestände - ausgerichtelen Bundesprogramme' wa­
ren bis zur Sozialhil(ereform von '996 vier sog. "entitlement,,-Programme. Diese 

1 ErgäJU"nd ist ~ut den Earned !ncome T,x Cr~di, (EITC), eine Ncg"iv<leucr tür N,edriglohn~erdienc r im 
ltthmen der Buodcseinkommenslcuer hinzuweisen, d~ .. cn Bedeutung vor allem d.",us resullien, dass 
ahnlich wie in Großbritannien - Erwerbsulige keinen Anspruch auf monetäre Sozi.lhilfdeistungen 
be,iucn (vel. H""esch lOOO) . 
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386 bundesstaat[jchen Leistungssysteme räumten bei Vorliegen materieller Bedürftigkeit 
für bescimnne Gruppen einen individuellen Rechtsanspruch auf Einkommens-, Sach­
oder Diensdeistungen ein, soweit die jeweiligen Programmvoraussetzungen erfüllt 
waren (vgl. U . S. House oE Representalives. CommiLtee on Waysand MeaDs: 1998): 
- das Medicaid Program, das medizinische Leistungen für einkommensschwache 

Gruppen umfasst, 
- das Food Stamp Program, im Rahmen dessen von eben diesen Gruppen Lebens­

mirtelmarken bezogen werden können, 
- das Supplememal Securicy lncome (551), das eine Einkommenshilfe für ähere und 

behinderte Einkomroensarme bereitstellt, sowie 
- die Aid La Families wich Dependent Children (AFDC). 
Das in den Joer Jahren eingeführte AFDC-Programm - in der US-Diskussion häufig 
als Sozialhilfe (welfare) im engeren 5inne bezeichnet - bot ursprünglich einen bun­
desstaadichen Rechtsanspruch auf Einkommensleisrungen für Alleinerziehende und 
ihre Kinder. Seit 1988 besaßen auch vollständige Familien einen Rechtsanspruch, 
soweit der zuvor erwerbstätige Haushaltsvorstand arbeitslos war (AFDC-UP). Im 
Rahmen bundesstaatlicher Rahmenvorgaben legten die Einzelstaaten die Höhe des 
"Bedarfs" sowie ihres Leisrungsniveaus fest, erließen Vorschriften für die Anrech­
nung von Einkommen und Vermögen und fühnen das Programm durch. Der Bund 
beteiligte sich an den Kosten für die AFDC-Leistungen mit einem Anteil von So-
80% und ltUg 50% der Verwalrungskosten. Einkommensbedarf und maximaler 
Zahl betrag variierten im AFDC je nach Größe und Zusammensetzung des Haushalts. 
Nach Anrechnung des eigenen Einkommens und Vermögens (mit bestimmten Aus­
nahmen und ab bestimmter Freibeträge) wurde der Differenzbetrag zum Bedarf bis 
zum maximalen Zahl betrag ausgezahlt. Die Höhe der monatlichen Maximalleisrun­
gen wies e~treme Unterscruedc zwischen den Einzelstaaten auf und wurde nur in 
unregelmäßigen Abständen an die Preisenrwicklung angepasst. l Das im internatio­
nalen Vergleich sehr niedrige Niveau dieser 50zialhilfeleisrung wird dadurch erkenn­
bar, dass die Höhe der maximalen haushaltsspezifischen AFDC-Leistung im Ver­
hältnis zur offiziellen US-ArmuLSgrenze· Ende 1996 lediglich den Wen von 34% 
erreichte. Auch die Höhe des Gesamtbetrags aus A FDC und Food 5tamp- Leistungen 
lag mit 62% noch weit unterhalb der offiziellen US-Armutsgren.ze. Auch wenn 
AFDC-Empfanger automatisch einen Leisrungsanspruch auf gesundheitliche Ver­
sorgungsleisrungen im Rahmen von Medicaid hauen und innen freies oder subventio­
niertes Schulessen für die Kinder sowie ggf. Wohnungsrulfen, Ausbildungs- und 
Bcschäftigungshilfen zustanden, war durch AFDC im Regelfall eine AnnUlsvermei­
dung bzw. -überwindung nicht möglich. 
Das '996 verabschiedete Gesetz zur Reform der Sozialhilfe mit dem Titel "Personal 
Responsibility aod Work Opporrunity Reconciliation Act«. umfasste als zentrales 

3 So slieg zwar der dun:hschniuliche MAxim,lbetrog {Ur eine vierkoplige Familie zwischen 1970 und 1996 
nomin.1 um hundert ('rozem (von >11 ouf 410 $). Preisbereinige h" sich jedoch der reale Wert dieses 
Belngs h.lbien. Vom gleiehen R.;!.lwem'crfali w~r luch der durchschniuliche monallichc Leisrung,betrag 
pro Hallih.11 berroflen. Die meislen AFDC·P.milicn huten darüber hinaus aUch Ansprüche Auf Nah­
rung,miuelhillen nAch dem Food Stamp Program. Wiliend die AFDC·I,.,isrungen ro.! abgesenk( wurdt.n, 
konnte daher ein Teil die<er Einkommensverlu.te durch zu"icz~che N.hrungsmitldhillen wieder am· 
geglichen werden; .. lIerdings ging auch der m:uimale Gesamlbctus aus AFDC und Food Sumps in diesem 
Zeitraum zuriick. 

4 Die USA ,ind eine, der wenigen Lindc~ die rcgelmißig "Ifiziclle haUJhaJuspezifische Armulsgrenzen 
vcrÖIl<nllichen. Allerdings unlersch<idel sich das Mc<s~erf.hren in den USA erheblich von dem, das in den 
EU·Swun üblich erweise zugrundc geleg. wird . Im Ergebni, liegt die offiziell. US·AnnuLS<chwelle sehr 
vid niedriger als die Armmsgronzo, die sich bei dem in Europa herangerogenen Vcrf.hren ergibt. Legt man 
das gleiche Messverlahren zugrunde. erreicht du A nleil relalivoer Arrnul in den USA im Vergleich der 
OECD· länder .inen Sp;lzenwert und liegt mehr .Is doppelr so hoch wie in der Bundesrepu61ik (vgl. z. ß. 
Hanesch 1997; Smeeding/Rainw'lerlBunles5 ~OOl) . 
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Element die Abschaffung des AFDC und die ersatzweise Einführung eines pauscha­
len Bundeszuschusses an die Einze!staaten unter dem Titel" Temporary Assistance 
for Needy Families" (TANF) (vgJ. Hanesch 1997; U. S. House of RepresentaLives. 
CommiClee On Ways and Means 1998). Im gleichen Jahr bezogen im Monatsdurch­
schniu H,7 Mio. Personen AFDC, davon 8,7 Mio. Kinder. Seitdem ist es jedem 
Einzelstaar freigestellt, ob und in welcher Form ein Rechtsansprucb für das neue 
Programm eingeführt wird. Der Bundeszuschuss in Festbetragsfonn orientiert sich 
an den AFDC-Zuschüssen der lelzten Jahre; darüber hinaus sind Bundesmirtel in 
Form von Sonderfonds für spezielle Zwecke verfügbar. Erwachsene Leisrungsemp­
ranger sind seitdem verpflichlet, innerhalb einer Zweijahresfrist ab LeisLUngsbeginn 
eine Beschäftigung aufzunehmen; Ausnahmen dürfen nur Eltern von Kindern im 
Alter unter einem Jahr eingeräumt werden; Alleinerziehende und Eltern von Kindern 
unrer 6 Jahre dürfen auf TciLzeitbasis arbeiten. Sind weniger als ein bestimmter 
Prozentsatz der Leislungsempfänger (ansteigend von 25% in 1997 bis 50% in 
'2002) in Erwerbsarbeit oder aus sonstigen Gründen aus dem Leisrungsbezug aus­
geschieden, wird der Bundeszuschuss anreilig gekiirzL Grundsätzlich ist der lebens­
zeitliche Bezug von Leisrungen dieses Programms auf maximal fünf Jahre begrenzt; 
allerdings können Einzelstaaten oder Gemeinden für eine verlängerte Bezugszeit 
Mittel einsetzen. Zudem dürfen die Staaten bis zu 20% ihrer LeisrungsfäUe von der 
Zeitbefrislung ausnehmen. Weiterhin können die Staaten Leisrungen für Kinder 
verweigern, die während des Leisrungsbezugs der Eltern geboren werden; ebenso 
können unverheiratete Eltern unter 1 B von Leistungen ausgeschlossen werden. Da­
gegen müssen die Einzelstaaren bisherigen oder porenriellen Leiscungsempfängern 
von AFDC weiter gesundheitliche Versorgungs leis lungen im Rahmen von Medicaid 
gewähren; zudem können Leisrungsempfänger, die eine Beschäftigung aufgenommen 
haben, ein Jahr weiter Medicaid-Leistungen erhalten (während Beschäftigte in Nied­
riglohnjobs normalerweise keine Krankenversicherung erhalten). 
Durch die Umgestaltung des bisherigen AFDC Programms in einen pauschalen 
Bundeszuschuss ist die {'otitische VerantwortUng für dieses Leisrungsnetz von der 
Bundesebene auf die Ebene der Einze!staaten verlagen worden. Zugleich ist der 
individuelle Rechrsanspruch auf Sozialhilfe aufgehoben worden. Da die Ausgestal­
[Ung dieses neuen Leistungssystems deo Einzelstaaten weitgehend freigesteUt ist, sind 
Aussagen über seine Konturen seitdem kaum mehr möglich . Noch mehr als in der 
Vergangenheit ist damit ein unüberschaubarer Flickenteppich von höchst unter­
schiedlichen RegeLungen zu Leisrungshöhe und Leisrungsbedingungen entstanden.1 
Bei wachsender Uneinheidichkeir von Leisrungsniveau und LcisLungsbedingungen 
wird ein Überblick über die Sozialhilfelandschaft USA in Zukunft nahezu unmöglich 
sem. 
Bereits bei Verabschiedung der US-Reform laUtete die entscheidende Frage, inwie­
weit als Folge dieser Reform die bisherigen Leislungsempfänger tatsächlich in das 
Beschäfcigungssystem eingeglieden und dadurch von Sozialhilfe unabhängig werden 
können . Durch die begrenzten Bundeszu5chüsse, die 'Ludem gekürL.t werden, wenn 
Mindestquoteo für die Senkung der FaJlzahlen (z.B. durch Eingliederung von Leis­
rungsempfängern in Erwerbsarbeit) unterschritten werden, stehen die Einzelstaaten 

Schon ,eir den 80er J~hren wu es den Einzel" ... "n Moglich, mit Genehmigung clrr Bundcsbeh6rden 
WeIfHe-E~pe";mtnt. durchuführen, bei denen neue Wege der Sozialhilfeleisrungsgcwährung erprob. 
werde" konnren. 1m Zusammenlung damit muS.len wi .. en5chafrlich. Auswertungen vorgelegt werden, 
durch die die Ve .. ueh.crgebnisse nieh, nUr den :rusriindigcn Bund.-sbehördcn, sondern .uch den lnderen 
Staaten xur Verfügung geSleUt wurden. Wihrcnd dadurch im Prinzip eine H,rischcosrutliche Vergleich­
barkei, ouch bei Abweichungen vom Bundessundard gew. hrle:isre. w.r, werden in Zukunft solche Aus­
wenungcn nichr mehr verfügb:lr sein. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-4-384 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 02:22:01. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-4-384


J88 seitdem unter starkem Druck, effektive Eingliederungsprogramme zu entwickeln. 
Gerade in den großsttidtischen Ballungszentren, in denen sowohl die Leistungsemp­
fiingerzahlen als auch die Arbeitslosenzahlen besonders hoch sind, wurden die 
Chancen gering eingeschätzt, größere Teilgruppen auf absehbare Zeit in den Arbeits­
markt eingliedern zu können. Eine wichtige Rolle bei der Auseinandersetzung um die 
Umgestaltung der Sozialhilfe in Richrung "Arbeit statt Sozialhilfe« (»from welfare to 

worb) spielten die Erfahrungen, die in einer Reihe von Einze!staaten in den 80er 

Jahren und Anfang der 90er Jahre mit Beschäftigungs-Experimenten gemacht worden 
waren. Wurde doch von den Refonnbefürwonern behauptet, dass in diesen Länder­

experimenten nachgewiesen wurde, dass eine Integration in Arbeit für viele Sozial­
hilfeempfänger möglich ist. Differenzierte Auswertungen dieser Experimente haben 
allerdings vor solchen voreiligen Schlussfolgerungen gewarnt (vg!. z . B. \Viseman 

J995)· 
Die Frage, inwieweit die erhofften oder befürchteten Wirkungen der US-Sozialhilfe­
refonn tatsächlich eingetretCß sind, lässt sich bis heute nicht eindeutig beantwonen. 
Zum einen ist der Zeitraum noch zu kurz, um die Gesamtheit der Wirkungen ange­
messen erfassen und einschätzen zu können. Zum anderen hat der amerikanisehe 
National Research Couneil in einem soeben veröffentlichten Bericht festgestellt, dass 
trOtz einer Vielzahl von empirischen Scudien die Wirkungsforschung zur Sozialhilfe­

reform gravierende Schwächen aufweist. Diese sind U.l. auf Mängel der Datcnlage, 
aber auch auf problcmacische Untersuchungskonzepre zurückzuführen (Evaluaring 
Welfare Reform in an Era ofTransition 2001).6 Im Folgenden soll die Umsetzung der 

Sozialhilfereform am Beispiel des Bundeslaatcs Wisconsin näher beleuchtet werden, 
wird doch vor allem das Modell Wisconsin vom hessisehen Ministerpräsidenten Koch 
als Vorbild für eine mögliche Sozialhilfereform in der Bundesrepublik herangezo­

gen. 

J. W-2 in Wisconsin - das neue Vorbild für die Bundesrepublik? 

,.Work nOt Welfare" oder "W-1 «, das Sozialhilfereformmodell des amerikanischen 
Bundestaates Wisconsin, ist nicht nur deshalb bemerkenswen, weil es das erSte 
Programm eines Einzelstaats wat; das die neue Sozialhilfereform in den USA io 
Angriff genommen har. Vielmehr zeichnet sich dieses Rcfonnprojekr durch eine 
auch in der US-Diskussion bemerkenswerte inbaltliche Radikalität aus. Diese liegt 
weniger im Ansatz, Sozialhilfeempfänger in Erwerbsarbeit zu integrieren. Die Kon­
troverse enrzünder sich vielmehr ~n der Art und Weise, wie dieses Postulat umgesetzt 
wird. 

Das unmittelbar nach ln-Kraft-Treten der Bundesreform vom republikanischen 
Gouverneur Thompsol1 in Gang gesetzte Wisconsin-ModeiF basien auf acht zen­
tralen Prinzipien (Wisconsin Department of Workforee Dcvelopment 1998, 1999a 

6 Am b.st.n ,ind bisher d,e F.llzahl.n der ~istungsempfinger ,riasst und sie zeigen einen - ~u. deuucher 
Sicht - erstaunlichen Entwicklung,verlauf: So ,ind im Zei" ... um '994 bis '999 die Fallzahlen der AFOC 
bzw. TANF bunde",,~it um ~twa die Hälfte LUrückgeg~ngen . Bis heute wird allerdings darüber gest,ilten. 
worauf die.., Entwicklung zuriicluuruhren jSI (~gl. d,zu die krili<C~~ Wu,digung der vorliegenden Sludien 
von Seil 1001). 

7 Allerdings hat Wisconsin bereiu ,ei, Ende d.r 8cer Jahre die Möglichkeit genUI2L, auf der Basis von 
Sondergenehmigungen das Bund.,recht partiell außer K .... ft zu s.tzen und Sozialhilfeexperimente von 
begrenzter Reichweite durchzuführen. Une.r Verweis ml die positiven Erfahrunge.n in Wiscon;in gehon. 
der damalige Gouverneur vOn Wiscons;n und heulige BundcsgerundheiLSminister Thompson in den .9Oer 
Jahren zu den treibenden Kräften der Republikaner, die AFDC grundl'ßend umzugesuIten. 
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und b); Arbeit statt Sozialhilfe, persönliche VerantwortUng, Stärkung de.r Familie, 
Aufwerrung des Lebens von Arbeit, Betonung der Selbständigkeit, Unterstützung 
durch die Gemeinschaft, Beschränkung auf die absolut notwendigen Dienste, Wett­
bewerb der Diensrleisrungserbringung. Belont wird vor allem der Grundsatz, dass in 
diesem neuen Leisrungssystem die Verantworrung allein beim Anuagsteller liegt. 
Mit W-l wurde der ReclltSanspruch auf monetäre Sozialhilfdeisrungen in W15consin 
aufgehoben. Arbeitsfähige Hilfebedürftige (und dazu zählt in Wisconsin auch die 
alleinerziehende Mutter mit einem Kind ab 12 Wochen) werden st:HI dessen bei 
AnuagstelJung sofort und ausschließlich auf Erwerbsarbeit verwiesen. Sie müssen 
sich einem Bewerrungsverfahren unterziehen und werden einer von vier Beschäfti­
gungsstufen zugeordnet. Nach AntragsteIlung findet eine Einordnung innerhalb von 
fünf Tagen durch eine Agentur start, nach 7-10 Tagen vergeblicher Suche wird die 
Einordnung überprüft und ggf. nach unten revidiert. Geld gibt es nur als Gegen­
leistung für geleiuete Arbeitssrunden; dabei steigt der monatlich erreichbare Ge­
s;tmlberrag von Stufe zu Stufe. Für jede nicht geleistete Stunde werden überpro­
portionale Beträge abgezogen. Indem darauf verzichtet wird, die »Vergütung .. nach 
der Zahl der Persoocn oder der Kinder im Haushalt zu staffeln, bleibt sie um so mehr 
hinter dem Bedarf des Haushalts zurück. je mehr Menschen darin leben. Auf den 
beiden erSten Srufen wird eine Kombination aus Teilzeitbesch.äftigung und Aus­
bildung angeboten, wobei die maximale monatliche Vergütung unter dem gesetz­
lichen Mindestlohn liegt. Erst auf der dritrcn Stufe wird eine Vollzeitbeschäftigung 
sowie der (exuem niedrige) gesetzliche Mindestlohn 2.ugrunde gelegt. 
Zwar soll die Verwalrung öHendiche bzw. öffenclich subventionierte Arbeit (der I. bis 
J. Stufe) und ergänzende Hilfen zur Einmündung in den regulären Arbeitsmarkt (als 
vierte Stufe) bereitstellen, soweit individuelle Bameren für eine normale Beschäfti­
gung vorliegen. Soweit dies jedoch nicht der Fall ist, ist der Antragsteller auf den 
normalen Arbeitsmarkt verwiesen, ohne Garantie, auch tatsächlich eine Beschäfti­
gung zu finden. Die Verweildauer beträgt auf jeder der ersten drei Stufen im Regelfall 
maximal zwei Jahre. Danach bleibt nur der Verweis auf deo allgemeinen Arbeits­
marke. Nach Ablauf der lebenszeitlichen Begrenzung der Bezugsdauer von fünf 
Jahren sind im Rahmen dieses Programms keine weiteren Hilfen vorgesehen. Was 
das in der Konsequenz für die betroffenen Menschen bedeutet., wird allerdings erst ab 
Mitee 2001 deutlich werden. Dabei ist zu bedenken, dass es sich bei den Programm­
adressaten ausschließlich um Haushalte mit Kindern handelt! 
Wie die Ergebnisse der dynamischen Armursforschung in den USA zeigen, verlässt 
ein Großteil der Leistungsempfänger relativ schnell wieder die Sozialhilfe. Insgesamt 
ist also eine hohe Fluktuation in die und aus der Sozialhilfe zu beobachten (vgl. z. B. 
Bane/Ellwood 1994). Während die Bundesrcform wegen dieser hohen Fluktuation 
erst nach zwei Jahren eine unbedingte Arbeitspflicht vorsah, wird im Wisconsin­
Modell sofort auf Arbeit sun Sozialhilfe verwiesen, um das Entstehen einer» Kultur 
der Armut .. im Sinne eines "Sich-Einrichtens« im Sozialhilfebezug zu verhindern. 
Letztljch liegt diesem Ansatz die Annahme zugrunde, die Sozialhilfeempfänger seien 
bisher nicht ausreichend motiviert gewesen und seien auch nicht genügend moti­
viert worden, eine Arbeit zu suchen und anzunehmen . Die daraus abgeleitete 
Schlussfolgerung lautet im Wisconsin-Modell, dass die5es individuelle Fehlverhal­
ten durch harte Auflagen korrigiert werdcn müsse. Zugleich wird umerSleUt, 
dass der Arbeitsmarkt grundsätzlich hinreichend aufnahmefähig iSI, so dass - ggf. 
mit ergänzenden Hilfes[ellungen - eine Einmündung in Erwerbsarbeit in jedem Fall 
möglich ist. 
Inwieweit ist es mit Hilfe von W-z gelungen, die Sozialhilfe-Fall zahlen zu senken und 
den ehemaligen HiJfeempfängern ein Leben unabhängig von Sozialhilfe und frei von 
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J90 Armut zu führen I In einer Studie für das Urban Institute in Washington D. C. haben 
Nighungale und Mikclson (2001) den Versuch unternommen, die Ergebnisse von 53 
Evalu3tionsslUdien zu den Integrationsprogrammen in Wisconsin zusammenzufas­
sen und kritisch zu würdigen, wobei sich viele der Srudien auf den Zeitraum vor 
Einführung von W-l beziehen. Einige dieser Be(unde sollen im Folgenden zusam­
mengefasst werden: 
(I) Tatsächlich sind in WJsconsin - mehr noch als in dcn meisten Bundesstaaten - die 
Sozialhilfefallzahlen in den 90cr Jahren stark zurückgegangen Der Rückgang betrug 

zwischen 1993 und '99& 87% gegenüber 42% auf Bundesebene, allerdings lag der 
zeitliche Schwerpunkt noch vOr Anlaufen von W-2. Im Zuge dieses Rückgangs hat 
sich die regionale Verteilung der Empfängerzahlen dramatisch verändert. Ende der 
90er Jahre waren rund 90% aller TANF-Fälle auf die »schwarze« Großstadt Mil­
waukee konzenmen. Ebenso wie auf Bundesebene ist auch in Wisconsin die Frage, 
wie der Rückgang der Fallzahlen zu erklären ist, schwer zu beantworten. Die Mehr­
zahl der vorliegenden Studien kommt zu dem Ergebnis, dass die genannte Fallzahl­
entwicklung weniger auf die Sozialhilfereform zurückzuführen ist, dass vielmdtr die 
stabile Wirtschaftskonjunkrur in den USA im Allgemeinen und in Wisconsin im 
Besonderen dafür maßgeblich war. Insofern spiegelte die Fallzahlentwicklung in der 
Sozialhilfe vor allem die Tatsache wider, dass die Beschäftigung in Wisconsin im 

Verlauf der 90er Jahre stärker zugenommen hat und die Arbeitslosigkeit nicht nur 
stärker zurückgegangen ist, sondern auch stets sehr viel niedriger lag als im Bundes­
durchschnin. Umso mehr ist für diesen Staar die Frage aufgeworfen worden, wie sich 
die Empfängerzahlen entwickeln werden, wenn sich die Konjunkrur abkühlt und die 
Arbeitslosigkeit wieder ansteigt - eine Entwicklung, die sich für das laufende Jahr 

abzeichnet. 
(2) Tatsächlich ist es mit Hilfe von W-2 gelungen, einen erheblichen Teil der ehe­
maligen Sozialhilfebezieher zumindest zeitweilig in Erwerbsarbeit zu integrieren. 

Ein jahr nach Verlassen der Sozialhilfe waren 80% zumindesr zeitweilig beschäftigt. 
Dabei waren es anfangs vor allem Gruppen mit vergleichsweise günstigen Voraus­
setzungen, denen es gelungen ist, der Sozialhilfe zu entkommen. Sie besaßen eine 
vergleichsweise gute Bildung und Ausbildung, hatten Arbeitserfabrung, besaßen die 
.. richtige« Hautfarbe, hanen vergleichsweise wenig Kinder und standen erst seit 
kurzem im Leisrungsbezug. Die ganz überwiegende Mehrzahl der Abgängerarbeiret 
im Niedriglohnsektor (Handel und Dienstleistungen, Zeirarbeitsfmnen) zu extrem 
niedrigen Stundenlöhnen. Was aber geschieht, wenn - wie dies jetzt erzwungen wird -
künftig auch diejenigen auf den Arbeitsmarkt verwiesen werden, die ungünstigere 
individuelle Voraussetzungen mitbringen als die Abgänger der letzten Jahre? Die 
meisren Experten bewerten die Arbeitsmarktchancen dieser Gruppen sehr skeptisch. 
Dabei erweist sich als Nachteil, dass bei W-l weniger die Verbesserung des Human­

kapitals im Vorgrund steht, sondern die sofortige Arbeitsaufnahme, unabhängig 
davon, wie gut oder schlecht die individuelle Arbeitsmark(perspektive auf mitdere 
Sicht auch ist. Aber selbst wenn eine Integration in den Arbeitsmarkt gelingt, bleibt 
vermutlich der Großteil der bisherigen Lcisrungsempfänger in einem Niedriglohn­

getto. 
(3) Wie hat sich die Einkommenslage der Abgänger entwickelt? Insgesam( gab 
lediglich ein Drittel der Abgänger an, dass sich ihre materielle Situation verbessert 

hat. Die Mehrhl"it musste dagegen eine Verschlechterung ihrer Einkomrnensposilion 
gegenüber der Situation im Sozialhilfebewg hinnehmen. Rund 60% der Abgänger 
blieb auf andere Sozialhilfeleisrungen angewiesen. Zugleich ist es lediglich einern 
Viencl der Abgänger gelungen, ein Einkommen oberhalb der Armulsgrenze zu 
erreichen. Dass es sich dabei nicht nur um ein Einstiegsproblem in den Arbeitsmarkt 
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handelt, zeigt die Tatsache, dass auch drei Jahre nach Verlassen der Sozialhilfe noch 
60% der Abgänger unterhalb der Aonutsgrenze lebte. Keineswegs kann also die 
Mehrheit der Abgänger darauf hoffen. im Zuge der Aufwärrsmobilität eine höhcre 
Einkommensposiuon zu erreichen, vie.lmehr ist die Gefahr groß, auf Dauer auf eine 
prekäre materielle Situation verwiesen zu sein.' lnsgesamt ist also die materielle 
Situation der Abgänger als höchst bedenklich einzuschätzen. Dies gilt für diejenigen. 
die ohne Erwerbsarbeit geblieben sind, wobei bisher keine Angaben dazu vorliegen, 
aus welchen Quellen sich das Einkommen dieser Gruppe speist. Dies gilt aber auch 
fürdiejenigen, die in Erwerbsarbeit eingemündet sind. Durch die Arbeitsaufnahme ist 
daher die Situation der Armut bei Arbeitslosigkeit für viele der Betroffenen - vor 
allem für größere Bedarfsgemeinschaften - lediglich durch die einer Armur trOlZ 
Erwerbstiitigkeit abgelöst worden. Sie gehören damit zu der in den USA im inter­
nationalen Vergleich traditionell sehr großen Zahl der sog. »working poor« . 
(,,) Vollends unbesummt war und ist schließlich die Wirkung der neu eingeführten 
lebenszeitlichen Begrenzung der Bezugsdauer von AFDCITANF auf 5 Jahre. Für die 
SozialhiJfeverwaltungen bedeutet dies, dass sie genaue Daten über die bisherige 
Sozialhilfebiographie ihrer Leistungsempfänger gewinnen müssen. um auf dieser 
Basis die Aussteuerung derer vornehmen zu können, die die Fünf-Jahres-Grenze 
bereits erreicht haben.9 Was geschieht jedoch mit denen, die die Zeicgrenze erreicht 
oder überschrirten haben? Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle 
bisherigen Leistungscmpfänger in den cegulären Arbeitsmarkt einmünden können, 
bleibt es den Einzelsuaten oder den Counues überlassen, ob sie auch nach der 
5-Jahres-Grenze monetäre Sozialh.ilfeleistungen bereitstellen. ob sie öffentlich ge­
förderte Beschäftigungsmäglichkeiten anbieten oder ob sie schlichtweg alle Leistun­
gen einstellen - gleichgülrig, was mit den Betroffenen geschieht. Bislang liegen für 
Wisconsin keine Angaben vor. wie dort mit den endgültig Ausgesteuerten verfahren 
werden soll. 
CS) Ein weiterer Fragenkomplex betrifh die Privatisierung der Arbeitsmarktintegra­
tion: In Wisconsjn wurden öffentliche ebenso wie private Agenturen in einem Aus­
schreibungsve.rfahren mit der Aufgabe betraul, Sozialhilfeempfäoger in den Arbeits­
markt zu integrieren. Nicht nur in diesem Bundesstaat ist damit ein Markt entstanden, 
in dem immer mehr gewinnoriemie.rte Unternehmen sich darauf spezialisieren, mit 
der Armut Geld 2.U verdienen. Welche Auswirkungen dies auf die Verminlungs- und 
Hilfeleistungen, aber auch auf den gesamten Arbeitsmarkt hat, bleibt abzuwarten. 
Arbeitsmarktexperten befürchten, dass es zu einer zunehmenden Umschichtung oder 
Rotation am Arbeitsmarkt kommt in VerbindUllg mit weiteren Absenkungstenden­
zen im unteren Lohnbereich. zumindest dann, welUl die Beschäftigung nicht mehr 
weiter expandiert. 
Sicherlich war und ist das S02ialhilfesystem in den USA reforrnbedürftig. Dennoch 
muss die Frage. ob die hier vorgesrellte Reform tatsächlich zu einer Verbesserung der 
Lage der Betroffenen gefühn haI, eher negativ beantwortet werden. Auch weIUl das 
amerikanische Sozialh.ilfesystem eine andere Tradition aufweist als in Deutschland. ist 
die skizzierte Reform in den USA nicht unwidersprochen geblieben. Es gab morali­
sche Proteste wie ecwa von Seiten der katholischen Kirche, die diese Rdorm als »eine 

8 Darüber hin.u, gaben viele Abgänger :1.0, große Prablcme mit der BC<tr~lUng ihrer Lcheosun,crhallS zu 
haben. Duu gehÖlUn Probleme mit der Kinderb"reuung, mit der Gesundheitsve"orgung, mi, der 
N~hrungsrnindv.rsorgung, mit Mietzahlungen. d., raumlichen Mobili,., ere . 

9 S,reng genommen mws künftig für jeden US-Bürger. der einmll im S02i~lhilfd.istungsbezug stand, eine 
D.tei gefühn ",erden. die bundesweit von jedem Counry hzw. jeder AgenN'; die mir der uistung.s· 
g~hrung betraut ist, kurLlristig abgerulen und fortge schrieben werden k~nn . Unabdingb ... technische 
VorausscLZung cl .. ncuen Modells ist somit die Reawiuung d., Konzepn eines .gläsernen Klicntfo 4 , d~s 
mi, deu .. chen Dalenschurzbeslimmungcn unvereinbar w:ice. 

J9 J 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-4-384 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 02:22:01. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-4-384


192 moralische Schande rur die reichste GeseUschaft auf der Erde« bezeichnete. Die 
wissenschaftliche Annucsforschung hat zumindest Zweifel angemeIdeI, dass die 
der US-Reform zugrunde liegenden Annahmen zu den Ursachen des SoziaJhillebe­
zugs gercchdcrrigt sind und die Hoffnungen bezüglich der Arbeitsintegration und 
der Enewic.k1ung der materiellen Lage der Ausgesteuerten tacsäcWicn realisrisch siIld. 
Die bisber verfügbaren Befunde haben diese Zweifel bestätigt. Es steht zu befürchten, 
dass die Ergebnisse eher noch negativer ausfallen, wenn die langanhahende Prosperi­
tät der amerikanische Wirtschaft ins StOcken gerät und die Lebenszeitbegrenzung des 
Leistungsbezugs zu greifen beginnt. 
Welche Schlussfolgerungen Lassen sich angesichts dieser Erfahrungen mit der Sozial­
hilfereform in den USA für die bundesdeutsche Refonndiskussion ziehen I Um diese 
Frage beantworten zu können, soll zunächst die deutsche Sozialhilfe kurz skizziert 
und sollen deren aktuelle Problemstellungen erläutert werden. 

4- Das Leistungssystem der Sozialhilfe 

Mit der Verabschiedung des Bundessozialhilfegesetzes 196r wurde der Sozialhilfe als 
lelzcem Netz sozialer Sicherung die Aufgabe zugewiesen, besondere, atypische Not­
und Bedarfslagen abzudecken. Sie ergänzt die vorgelagerten, an das Arbeirnehmer­
verh.ilm.is gekoppelten Sozialversicherungssysteme, deren Aufgabe darin liegt, beim 
Auftreten allgemeiner, standardisierbarer Lebensrisiken insbesondere Lohnersatz­
leistungen bereitzustellen, durch die eine Stabilisierung der materiellen Lebenslage 
gemäß dem Prinzip der Lebensstandardsicherung erreichr werden soll. Vorgelagert 
sind aber ebenso steuerfinanzierre Transfers, durch die besondere Lasten abgemildert 

werden sollen. Die Sozialhilfe ist insofern Basissystem, das als .. Lückenbüßer« überall 

dort einsetzt, wo andere Leistungssysteme rur eine Sicherung des sozialkulrurellen 
Minimums nicht hinreichend sind . Darüber hinaus bietet sie ein breites Netz spezi­
fischer Hilfen, die sich an Personen wenden, die sich in einer besonderen Nodage 
befinden und die einen Hilfebedarf aufweisen, der nicht durch andere Sozia1leistun­

gen gedeckt wird. 
Durch Gewährung von Sozialhilfe soll Personen, die über kein oder kein ausrei­
chendes Einkommen verfügen, deren Vermögen bestimmte Grenzen nicht übersteigt 
und die keine Ansprüche auf vorrangige öffentliche Sozialleistungen oder privatc 
Unterhaltsleistungen besitzen, die »Führung eines menschenwürdigen Lebens« er­
möglicht werden. Dabei soll die Hilfe den »Hilfesuchenden« soweit wie möglich 

befahigen, unabhängig von ihr zu leben. Die Sozialhilfe umfassr zwei Hilfearten, die 
.. Hilfe zum Lebensuncerhalt'" (HLU) und die »Hilfe in besonderen Lebenslagen« 
(HBL). Während die HBL qualifizierte Bedarfssiruationen erlasst, bei denen die 
Aufbringung der Mittel für diesen besonderen Bedarf die Leisrungsfähigkeit des 
Hilfesuchenden übersteigt, soll die HLU den Grundbedarf des täglichen Lebens 
abdecken. Als Formen der Hilfe uncerscheidet das BSHG zwischen persönlicher 

Hilfe, Geldleistungen und Sachleistungen. Während die .. Hilfe in besonderen Le­
benslagen« überwiegend Sachleistungen zur Überwindung besonderer, gese"lZlich 

definierter Notsiruationen bcreitsteUt, soll durch die .. Bille zum Lebensunterhalt« 
(HLU) eine Deckung des notwendigen Lebensbedarts im Sinne eines sozialkultu­
rellen ExistellLrninimums gewährleistet werden. In der HLU standen und stehen 
traditionell monetäre Hilfeleistungen im Vordergrund, allerdings hat in den letzten 
Jahren in der Verwaltungspraxis ein Umdenken in Richtung einer wachsenden Be­
deutUng weiterer Leislungsformcn eingesetzr. Da die gegenwärtige Debatte vor allem 
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auf die HLU als ,.Sozialhilfe im engeren Sinne« konzentrien ise. möchte ich mich im 
Folgenden auf diese Leisrungsart beschränken. 
Im Rahmen der HLU werden als monetäre Transferleisru.ngen laufende und ein­
mauge LeistUngen gewährt. Erstere umfassen sog. Regelsätze, ggf. sog. Mehrbedarfs­
zuschläge sowie die Kosten der Unterkunft (Miete mit Mietnebenkosten und Auf­
wendungen für Heizung). Bei den einmaligen Leistungen hande.lt es sich um Lei­
stungen für nicht regelmäßig auftretende Bedarfe des notwendigen Lebensbedarfs, 
die nicht mit dem Regc:lsau abgedeckt sind und dje im Regelfall bei Eintreten des 
Bedarfs zu gewä.hren sind. Rechtlich gesehen nchten sie sich nach dem individuellen 
Bedarf, wobei die Sozialhilfeträger über Form und Maß nach pflichtgemäßem Er­
messen zu entscheiden haben. In der Praxis hängt der Umfang einmaliger leistungen 
damit vom Antragsverhalten der Hilfesuchenden und der Gewäluungspraxis des 
jeweiligen Sozialhilfeuägers ab. Die Kosten der Unterkunft werden, da sie sehr 
unterschiedlich ausfallen. in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen übernommen, 
soweir sie einen »angemessenen Umfang« nichr übersteigen. Anspruch auf Mehrbe­
darfszuschläge haben bestimmte Gruppen von Hilfesuchenden, bei denen per Geseu 
ein erhöhter Bedarf uncerstellt ist. Die Höhe der Zuschläge ist in der Regel prozentual 
an den jeweils maßgeblichen Regelsatz gekoppelt. Die sog. Regelsätze sollen den 
alltäglichen Grundbedarf im Sinne des notwendigen Uncerhaltsbedarfs abdecken und 
sind in inrer Höhe abhängig von der Stellung im Haushalt als Haushaltsvorstandl 
Alleinstehende(r) bzw. Haushaltsangehörige(r), wobei bei leLZteren die Höhe nach 
dem Alter gestaffelt ist. Die Festsetzung der Regelsätze erfolgt im Prinzip durch die 
Bundesländer und richtet sich seit Einführung des sog. Statistik-Standards 19.9Q nach 
der Entwicklung der tatsächlichen Verbraucb.sausgaben umerer Einkommensgrup­
pen. Dabei ist im Mehrjahresabstand eine Neufestsetzung auf der statistischen 
Grundlage der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vorzunehmen, während 
in den Zwischenjahren die Rege!säLZe mit dem jährlichen Anstieg der Verbraucher­
preise fortzuschreiben sind. Insgesamt soll sich der durch das Regelsatzniveau defi­
njene Konsumsrandard in etwa parallel zum Einkommens- und Verbr3uchsniveau 
unterer Haushaltsgruppen entwickeln. AlJerdings ist der Statistik-Standard bereits 
kurz nach seiner Einführung wieder ausgesetzt worden . Seitdem wurden die Regel­
sätze jährlich diskretionär fortgeschrieben. 
Gemäß § 1 des Bundessozialhilfegesetzes soUen Hilfesuchende soweit wie möglich 
befahigt werden. unabhängig von den leistungen der Sozialhilfe leben zu können. 
Dabei steht einem Rechtsansprucb des HiI{ebedürftigen dem Grunde nach die Ver­
pflichtung gegenüber, daran nach Kräften mitzuwirken. Umgekehrt ist der Sozial­
hiJferräger verpflichtet, persönliche Hilfe insbesondere in der Form umfassender 
Beratung (§ 8 BSHG) bereitzustellen und durch aktive Umerstützungsleistungen 
(§ 17 BSHG) das Eintreten von Lebenslagen zu vermeiden bzw. zu überwinden, in 
denen Leistungen der HLU erforderlich sind. 
Insbesondere sind Hilfebedürftige gemäß § 18 BSHG verpflichtet, zur Bestreitung 
ihres Lebensunterhalts ihre Arbeitskraft einzusetzen, wobei diese Verpf1ichtung eine 
Konkrerisierung des Nacbrang- und Selbsthilfeprinzips darstellt. Umgekehrt haben 
die örtJichen SoziaJhi.l.feträger darauf hinzuwirken, dass arbeitslose Hilfesuchende 
sich um Arbeit bemühen und Arbeit finden. Dabei ist die Bandbreite zumutbarer 
Arbeit gemäss § 18 Abs. 3 BSHG sehr weit gdasst. Insbesondere soll der SoziallUlfe­
träger den Hilfesuchenden zur Überwindung der Hilfebedürftigkeit bei der Ein­
gliederung in den allgemeinen ArbeitSmarkt fördern . Dazu kann er im Einzelfall 
Zuschüsse an den Arbeitgeber sowie sonstige geeignete Maßnahmen einsetzen, damit 
der Hilfeempfänger eine Arbeit findet (§ 18 Abs.4 BSHG). Weiterhin kann der 
Sozialhilfecräger in diesem Fall einem Hilleempfänger bis zu zwölf Monaten einen 
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394 anrechnungs freien Zuschuss bis zur Höhe des RegelsaLzes für einen Haushaltsvor­
stand gewähren (§ 18 Abs. 5 BSHG). Soweit es zur Erprobung von Maßnahmen oder 
im Einzelfall zur Eingliederung gerechtfenigt ist, kann der SoziaLhilfeträger von 
dieser Regelung abweichen (befristet bis Ende 2002). Findet der Hilfesuchende keine 
Arbeit, ist er verpflichtet, eine ihm zumutbare Arbeitsgelegenheit nach §§ '9 und 20 
BSHG anzunehmen. Der Sozialhilfeträger soll für Hilfesuchende zumutbare Ar­
beitsgelegenheiten schaffen - sei es in Fonn normaler Arbeit auf dem ersten Arbeits­
markt (§19 Abs. 1 BSHG), sei es als zusätzliche und gemeinnützige Arbeit gemäß § 19 
Abs. 2 BSHG. Gemäß § 20 BSl-JG können weiterhin Arbeitsgelegenheiten zur (Wie­
der-)Gewöhnung an Arbeit oder zur Überprüfung der Arbeirsbereirschaft eingesetzt 
werden. 
Bei der Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten ist zwischen der sog. EntgeJtvariante 
und der Mehraufwandsvarianre zu unterscheiden: Während bei der Entge!tvariante 
gemäß § J 9 Abs. 1 und Abs. z erste Variante BSHG Arbeitsmögüchkeiten auf der 
Basis eines regulären Arbeitsvenrags zum .. üblichen Arbeitsenrgelt« angeboten wer­
den, verbleiben bei der Mehrbedarfsvariante gemäß § 19 Abs.2 zweite Variante und 
§ 20 BSHG die Teilnehmer in einem öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhälmis, 
bei dem sie weiterrun laufende HLU - aufgestockt um eine Mehraufwandsentschädi­
gung - beziehen. Bei der Schaffung von Arbeitsgelegenheiten soll der Sozialhilfe­
träger mit anderen Trägem zusammenarbeiten und in geeigneten Fällen hir den 
einzelnen Hilfesuchenden einen Gesamtplan erstellen. Weigen sich ein Hilfeemp­
fänger, seine Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts für sich und seine 
Angehörigen einzusetzen und sich um die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu 
bemühen und/oder ihm angebotene Erwerbsarbeit oder Arbcitsgelegenheir anzu­
nehmen, droht eine Kürzung oder gar der Verlust des SoziaJhilfeanspruchs (§ 25 
BSHG). 
Die Ausgestaltung des Vorrangs der eigenen Arbeitskraft erfüllt - in Verbindung mit 
dem T ndividualisierungsgrundsatz, einer weit gefassten Familiensubsidiarität und 
restriktiven Prüfungen der Bedürftigkeit - nicht zuletzt die Aufgabe, den Zugang 
ZU dieser Hilfeleistung möglichst »eng« zu halten. um den »latenten ordnungspoliti­
schen Sprengsatz« der Sozialhilfe zu entschärfen. Dieser Sprengsatz resultiert zum 
einen aus einer fehLenden Koppelung der Sozialhilfeleistungen an eigene Vorleistun­
gen, wie sie in den Leistungszweigen der Sozialversicherung in Fonn von Beiträgen 
vorgesehen sind. Aber auch die Ausrichtung der Höhe der Hilfeleistungen am haus­
haltsspezifischen Bedarf widerspricht der Logik einer Marktökonomie und stellt 
einen potentiellen Sprengsal2 dar (vgl. KLanbergiPrinz 198.> und 1984). 
Um die Möglichkeit von Überschneidungen zwischen SoziaJhilfebedarf und unteren 
Arbeimehmereinkommen im RegelfaU auszuschließen, wurde das sog. Abstands­
gebot in das BSHG (§ 22, Abs. 4) aufgenommen. Dieses gibt in seiner heutigen 
Version vor, dass das Le.istungsnive.au der Hilfe zum Lebensumerhalr bei Ehepaaren 
mit drei Kindern unter dem durchschnittlichen Haushaltseiokommen unrerer Lohn­
gruppen (bei einem alleinverdienenden Vollzeitbeschäftigten) liegen soll.'o Mit dieser 
- wiederholt modifizierten - Regelung wurde eine Obergrenze für das Sozialhilfe­
niveau eingeführt, die die Funkrionsfähigkeit des Arbeitsmarktes dadurch sichern 
soll, dass - in Ergänzung zur ArbeilSpflicbt - auch vom Sozialhilfeniveau her ein 
Anreiz (oder ein faktischer Zwang) zur Erwerbsarbeit erhalten bleibt. Ein freilich nur 
geringer Anreiz geht auch vom Erwerbstätigenfreibetrag (der sog. Absetzbetrag) in 

10 Gemaß ~mdicher SoziailUlfes,a,iSllk w..ren im Jahr '999 unter den HLU-Bcd.arfsgemcinschaftcn lediglich 
7% ['.",haushalte mi, drei und mehr Kindem. d.gc'1!;cn ha.nddtc es sich bei den übrigen um kleinere 
Be<:I.rf,ceme;mcluften. bei denen der Ab,und zwischen Sozialhilleniveo.u und Arbeirnehmereinkommen 
im Regelf.n wesentlich höher ausläU, als beim genannten Referenzhaush.lt. 
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der HLU aus: Gemäß § 76 Abs.2a BSHG ist bei der Einkommensanrechnung 
insbesondere für Erwerbstätige cin Betrag in "angemessener Höhe« abzuscn.en. 
Da die Bundesregierung diesen Abserzbctrag bisher durch Rechtsverordnung nicht 
festgelegt hat, orientieren sich die Sozialhilfeträger bis heute an den Empfehlungen 
des Deutschen Vereins aus dem Jahre 1976, die einen Wen zwischen 25 und 50% des 
maßgebenden Regelsatzes vorsehen. 

J . Sozialhilfeexpansum und Refonnperspektiven 

Die Hilfe zum Lebensunterhalt hat in den beiden letzten Jahrzehnten einen dramati­
schen Bedeutungswandel jm Gesamtsystem sozialer Sicherung durchlaufen. Erkenn­
bar wird dieses vor allem an einer rapide gestiegenen Zahl von Leistungsempfängern 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2001): So hat sich die Zahl der Empfänger von laufender 
Hilfe zum Lebensunterhalt als -Sozialhilfe im engeren Sinne« im alten Bundesgebiet 
(zum jeweiligen Jahresende) im Zeitraum 1980 bis 2000 von 922 000 um rund 145% 
auf 2258000 Personen erhöht. Bezieht man die neuen Bundesländer (426 000) mit ein, 
waren es 2. 684 000 Mio. Personen, die Ende 2000 auf laufende Leistungen der HLU 
angewiesen waren." 1997 erreichte die HLU-Empfängerzahl mit 2,9'9 Mio. ihren 
bisherigen Höhepunkt. Seitdem sind die Empfangerzahlen wieder zurückgegangen 
(bis 2000 um 135 000 Empfanger), wobei noch unklar ist., ob es sich lediglich um einen 
vorübergehenden Rückgang oder um eine dauerhaften Veränderung des Enlwick­
lungstrends handelt. Trotz dies Ansciegs lag der Anteil der Leisrungsempfänger 
außerhalb von Einrichrungen an der Wohnbevölkerung im Jahr 1000 bei lediglich 

3,3%· 
Auffällig ist aber nicht nur die stark gestiegene Zahl der Empfänger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt, sondern auch die Veränderung der Zusammensetzung der Gruppe 
der Leisrungsbezieher. KOJU.entriene sich der Sozialhilfebezug früher insbesondere 
auf ältere Menschen und bestimmte Randgruppen wie Wohnungslose oder Straf­
entlassene, so sind heute vor allem Menschen im erwerbsfähigen Alter auf das letzte 
Sicherungsnelz angewiesen. Betrachtet man die Haushaltsstrukrur der HLU-Emp­
fänger, so stellen Alleinstehende zwar nach wie vor den Großteil der Leisrungsemp­
fänger; allerdings bilden die Alleinerziehenden bereitS die zweitgrößte Empfänger­
gruppe. Die größte Zunabme verzeichneten seit Beginn der 80er Jahre Ehepaare mit 
Kindern. Insgesamt hat vor allem das Gewicht der Haushalte mit Kindern im Sozial­
hilfebezug stark zugenommen. Bezeichnenderweise weisen mittlerweile Kinder und 
Jugendliche die höchsten A meile von Sozialhilfeempfängem an der jeweiligen Alters­
gruppe auf. Neuere Untersuchungen zur »zeitlichen Dynamik des SozialliilJebezugs« 
haben gezeigt, dass für die meisten Empfänger der Sozialhilfebezug eher kurze Zeit 
(ein bis zwei Jahre) andauen, während nur eine verWeichsweise kleine Gruppe über 
längere Zeiträume im Sozialhil.febezug verbleibt, wobe.i mit der veränderten Emp­
fänger- und UrsachenslrUkLur vermutlich auch die Flukruation im LeistUngsbezug 
zugenommen hat. Insofern ist für die Bundesrepubük das Entstehen einer "under-

1I Dab~i iSl tU berücksichtigen, dass wei,.", rund ~oo = (>~rsoncn .u. dom So~ialhil(.b.zug ausg.".uen. 
und "ul Lei"ungen nach dem Asylbcwerbcrlcimmg,g .. etz .erwiesen sind. Schließlich liegt die Quote d .... 
Nichlina~spruchn:thme '·on HLU-te;nungen "~ucren Unr ... uchung.n zu Folge bei ecwa jO%. Auf 
jeden Leimmc<empfänger kommt demnach ein .... i,ercr Anspruchsberechtigter, d .... :tu. un •• rschied­
lich" .• n Gründcn danu( ver:z.iehtel. .einen Anspruch geltend zu m~chen (vgl. die Über"Slchl bei HanC!ch., 
1.1. lOCO) . Nicht ,ine »Übernul2ung., ~e hiulig unte ... tellt Mn!. sondern eine -Unlernuo;ung~ ise daher 
für das uisrungssys,em der Sozialhilfe kennzeichnend. 
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class" im Sinne einer größeren Gruppe dauerhaft von Sozialhilfe lebender Personen 
und Haushalten zumindest bisher nichr festzustellen (vg!. z. B. Leibfried u. a. 1995; 
Andreß '999)' Wenn Ministerpräsident Koch somit in Anlehnung an den ehemaligen 
US-Pr~identen Clinton forden, die Sozialhilfe dürfe kein" Lebensstil« sein (vg!. 
Koch 2001), so kann er sich auf keine empirischen Befunde stützen, die belegen 
würden, dass für SozialhiJfeempfänger in der Bundesrepublik ein "Sich-Einrichten" 
in der SoziaJh.ilfe charakteristisch wäre. 
Vondcn zum Jahresende 20002,7 Mio. Empfängern von laufender HLU waren knapp 
1,6 Mio. Personen im Alter zwischen J ~ und 65 Jahren, von denen 644000 als 
Arbeitslose registriert waren. Von diesen bezogen wiederum .H8 000 zugleich Lohn­
ersatzleistungen nach dem SGB I1I, während 417°00 ausschließlich auf HLU ange­
wiesen waren. Im ]abr 1000 waren damit 16,6% der registrienen Arbeitslosen auf 
Sozialh.ilfe angewiesen, von denen 5,9% ergänzend und 10,7% ausschließlich Sozial­
hilfe bezogen. Nach wie vor wird also die soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit 
primär durch die Lohnersatzleistungen des SGB III sichergestellt.. während sich der 
Anteil der Sozialhilfeempfänger unter den registrierten Arbeitslosen in Grenzen hält. 
Dennoch ist der Anteil der Arbeitslosen unter den Sozialhilfeempfängern in den 
letzten Jahren kontinuierüch gestiegen. Die Tatsache, dass im Jahr 2000 bereits rund 
40% der HLU-Empfänger im erwerbsfäh.igen Alter als Arbeitslose registriert waren, 
signaljsien, dass sich das Problem der Arbeitslosigkeit seit Beginn der Roer Jahre zu 
einer Hauptursache des SoziaJhilfebezugs in Deutschland entwickelt hat. Zugleich 
zeigen diese Zahlen aber auch, dass der Großteil der HLU-Empfänger dem Arbeits­
markt nicht zur Verfügung steht, da diese Menschen niche im erwerbsfähigen Alter 
sind, krank oder behindert sind oder wegen häuslicher Bindung von der Verfügbar­
keit befreit sind. Eine drastische Reduzierung der Zahl der Sozialhilfeempfänger 
durch einen Work-First-Ansa1z könnte lediglich die Zahl der Leistungsempfänger 
im erwerbsfähigen Alter - und ggf. der Kinder, die in diesen Haushalten leben -
vermindern. Die Zahl der nicht erwerbsfähigen Leisrungsempfänger bliebe dagegen 
von einem solchen Ansatz unberührt. Kochs ehrgeiziges Ziel, mit Hilfe des Wiscon­
sin-Mode1Js innerhalb kurzer Zeit die Zahl der Leistungsempfänger im erwerbs­
fähigen Alter um die Hälfte zu reduzieren, würde somit bedeuten, dass mehr Leis­
tungsempfänger in Erwerbsarbeit integriert werden müssten, als unter den HLU­
Empfängern als Arbeitslose 1000 registriert waren. Bliebe die Halbierung auf die 
arbeitslosen Lcis1ungsempfängern beschränkt, läge die Zahl derer, die integriert 
werden müssten, bei rund 3.20000 Personen. 
Zwar gab es im Laufe der 90er Jahre eine Reihe gesetzlicher NeuregeJungen zur 
"Hilfe zur Arbeit«, durch die allerdings weder die Handlungsverpflichrung noch der 
Handlungsspielraum für die Kommunen wesentlich verandert worden iST. Gleich­
wohl haben die Kommunen vor dem Hintergrund der rapiden Zunahme arbeits­
losigkeitsbedingter Sozialhilfebcdürfcigkeit aus purem Eigeninteresse heraus ihre 
Anstrengungen verstärkt, Programme zur Arbeitsmarktintegrarion für arbeitslose 
Sozia1.h.ilfeempfänger auszubauen. Biete( doch die sozialversicherungspllichlige Be­
schäftigung eines arbeitslosen Sozialhilfeempfängers von mindestens einem Jahr die 
Chance, diesen wenn nicht in Erwerbsarbcit, so doch zumindest in das vorrangige 
Leistungssysrem der Arbeitslosenversicherung zu reintegrieren und damit zugleich 
den kommunalen Sozialhilfeträger flIlanziell zu emJasten. 
Gemäß einer Erhebung des DeutschenStäd{etags (1001) bei seinen Mitgliedsgemein­
den haben im Jahr 2000 hochgerechnet für alle Gemeinden rund 4°3000 SozialhiJfe­
empfänger an Maßnahmen der Hilfe zur Arbeit teilgenommen. Auch wenn diese Zahl 
nach wie vor wesentlich niedriger liegt als die der Teilnehmer an Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsförderung gemäß SGB m. hat das Gewich1 der Aktivierungsmaß-
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nalunen im Rahmen der Sozialhilfe im Verlauf der 90er Jahre deutlich zugenommen. 
Geht m::tn von diesen Zahlen aus - und andere sind nicht verfügbar, da das Feld der 
kommunalen Beschäftigungsförderung bis heute extrem heterogen und unübersicht­
lich ist (vgl. HaneschfBalztcr 2000) - war im Jalu- 2000 die Forderung Kochs bereits 
weitgehend erfüllt, zumindest was die Einbeziehung von arbeitslosen Sozialhilfe­
empfängern in A.ktivierungsmaßnahmen betrifft. Die entscheidende Frage, inwieweit 
durch die durchgeFühnen Aktivierungsmaßnahmen die Zahl der Leisrungsempfänger 
tatsächlich reduzien worden ist, kann nicht beamwonet werden, da bis heute Unter­
suchungen zu den Wirkungen dieser Maßnahmen nicht flächendeckend durchgeführt 
worden sind und entsprechende Informationen fehlen . 
Vor dem Hintergrund des Anstiegs arbeitslosigkeitsbedingter Sozialhilfebedürftig­
keit wird die gegenwänige Reformdiskussion in der Hilfe zum Lebensulllerhalt 
primär durch arbe.itsmarkt- und beschäftigungspolitisch motivierte Überlegungen 
bestimmt. Wird doch in wirtschaftswissenschaftlichen Analysen auf der Basis der 
neoklassischen Winschaftstheorie das Auftreten von Sozialhilfebedürftigkeit bei 
Arbeitslosigkeit primär damit erklärt, dass bei (insbesondere Langzeic-)Arbeitslosen 
die Motivation zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit nicht ausreichend encwickelt sei. 
Sie sei Ausdruck einer »A.rbeitslosigkeits- bzw. Annuts(alle« als Ergebnis von "Blok­
kierungen« im überregulierten Beschäftigungssystem und von ~Fehlan(eizen« durch 
eine zu großzügige Gew:ihrung sozialstaatlicher Transfers . Letztlich wird die arbeits­
marktbedingte Armut als ein Ergebnis »sozialstaatlicher Fehlsteuerung« und als ein 
selbstverschuldetes Problem desorientierter armer Personen und Haushalte imerpre­
Lien. Die These einer mit den Marktgesetzen kaum zu vereinbarenden soziaJsraat­
lichen Absicherung und Regulierung korrespondien denn auch mit dem Vorwurf, die 
bestehenden Sicherungsleisrungen würden von den Betroffenen »übermäßig« oder 
gar "missbräuchlich .. in Anspruch genommen. Konsequemerweise setzen solche 
Erklärungsansätze darauf, den ArbeitSmarkt zu deregulieren und die Palette sozialer 
Transfers so umzugestalten., dass der Anreiz bzw. Zwang zur Annahme jedweder 

Arbeit verstärkt wird (vgl. z. B. IFW 1999). 
Die These eLnes primär defizit- bzw. verhaltensbedingten Anstiegs der Sozialhilfe ist 
allerdings nicht unwidersprochen geblieben. So haben verschiedene Untersuchungen 
gezeigr, dass die Motivation zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit bei Sozialhilfeemp­
fängern hoch ist. Zudem wird die Stärke der Arbeitsmotlvation von der Höhe der 
finanziellen Anreize nur bedingt beeinflusst: Kennen doch viele Betroffene die 
Anreizstrukrur nur sehr unvollsündig, da bei einer Ve~leichsbetrachtung sämtliche 
Einkommens-, Transfer- und Steuere!ememe berücksichtigt werden müssen, was 
selbst Expenen schwer fällt. Aber auch wenn eine hohe Einkommensersatzrate 
vorliegt und das Verbleiben in der Sozialhilfe scheinbar ökonomisch vorteilhaft 
erscheint, muss di~ die Motivation zur Arbeit nicht beeinträchtigen, da der kurz­
fristige Einkommensvergleich vemachlässigt, dass eiDe Arbeitsaufnahme mittelfristig 
weit günstigere Einkommensperspektiven erschließen kann. Vor allem aber ist zu 
bedenken, dass die Erwerbsciit igkeit für die Betroffenen nicht nur in finanrielJer 
Hinsicht von Bedeutung ist, sondern dass sie ihnen Zugang zu einem anerkannten 
so~io-ökonomischen Status vermittelt und in hohem Maße Chancen zu sozialer 
Integration bietet. Schließlich unterstellt die »Fallen«-Argumemation, dass die Ar­
beitskraftanbieter weitreichenden Einfluss auf An und Umfang ihrer Erwerbsbetei­
ligung haben, während die objektiven Arbeitsmarktbedingungen (insbesondere auf 
der Nachfrageseite) ausgeblendet bleiben. Im übrigen fordert das Bundessozialhilfe­
gesetz seit seiner Einführung als Voraussetzung für den Leistuogsbezug die Bereit­
schaft, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen und sich um eine Erwerbsarbeit zu 
bemühen. Vieles spricht daber dafür, dass der Arbeitslosigkeits- und ArmutsfaJle für 
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das Angebotsverhalten am Arbeitsmarkt - wenn überhaupt - nur eine marginale 
Bedeurung zukommt (vg!. z. B. Hanesch 1999). 
Auch empirisch lässt sich der unterstellte Zusammenhang kaum verifizieren: So lässt 
sich etwa zwischen dem Anstieg der arbeitsmarktbedingten Armut und Verände­
rungen in den Bed ingungen des Sozialleisrungsbezugs in der Bundesrepublik kein 
zeitlicher Zusammenhang herstellen . Zudem haben gerade Studien zum zeitlichen 
Verlauf des Sozialhillebezugs gezeigt. dass die Fluktuation sehr viel höher liegt als 
dies im FalJenmodeil untersteHt wird; von einem Sich-Einrichten in der Sozialhilfe­
abhängigkeit kann bei der großen Masse der SoziaJhilfeempfänger keine Rede sein 
(vgL z. B. Leibfried et al. J 995). Auch Analysen zum Verhalten arbeitsloser Armer auf 
Basis von Urnfragedaten haben gezeigt, dass für diese Gruppe eher ein aktives 
Bewältigungsverhahen Statt eines passiven Verharrens in Annut charakteristisch 
ist. Nur so ist auch die hohe Fluktuation der Gruppe der Einkommensannen in 
der Bundesrepublik zu erklären (vg!. Andreß, H .-J./Strengmann-Kuhn. W. 1997; 
Andreß 1999). So ist es denn wenig erstaunlich, dass zwar- was die Arbeitsmouvation 
arbeitsloser Armer bzw. So:z..ialhilfeempfänger betrifft - immer wieder ein hohes 
Missbrauchspotential unterstellt wird, ohne dass jedoch bisher empirische Belege 
dafür präsentiert worden wären, die einer genaueren Prüfung standgehalten hätten. 
Vieles spricht daher dafür, dass weniger Konstrukcionsmänge! des BSHG oder 
Motivationsdefizite der Leistungsbezieher für den Anstieg arbeitslosigkeitsbedingter 
SozialhiUebedürftigkeit maßgeblich sind. Vielmehr ist diese Entwicklung ursäcWich 
durch strukcurelle Faktoren wie die zunehmende Verfestigung des Arbeitslosigkeits­
risikos bei bestiIJ1D1ten Problemgruppen des Arbeitsmarkts sowie durch die Aus­
steuerung eben dieser Gruppen aus dem Zuständigkeitsbereich der Arbeitslosenver­
sicherung bestimmt. Folgt man dieser Argumemations!ogjk, müssten Reformüber­
legungeo primär daran ausgerichtet sein, die vorgelagerten Sicherungssysteme 
annursfest zu gestalten und die Entstehung ergänz.ender oder ausschließlicher Sozial­
hilfebedürftigkeit zu vermeiden (vgl. H::l.Oesch t996). Statt dessen hat sich die Re­
formdiskussion in den letzten Jahren - der FaHenargumentation folgend - auf eine 
arbeitsmarktkonforme Neugestaltung des letzten Nerzes konzentrien. 

6. Work First - Ein Modell für die Bundesrepublik? 

Vor diesem Hintergrund ist die amerikanische Sozialhilfereform auch in Deutschland 
- schon lange vor Ministerpräsident Kochs Vorstoß - interessiert zur KennLn.is 
genommen worden . Bei einer Übertragung des amerikanischen Reformprojekts 
auf Deutschland muss jedoch beachtet werden., dass das deutsche Leistungsrecht 
anders ausgestaltet ist als die AFDC bzw. TANF und - wegen der verfassungs­
rechtlichen Verankerung der Sozialhilfeaufgabenstellung (vgl. z. B. Sartorius 2000) -

auch nicht beliebig korrigiert werden kann. Zudem ist die deutsche Sozialhilfe in eine 
andere sozialpolitische und sozialökonomische Landschaft eingebettet als die US­
Sozialhilfe. 
(I) Anders als in Deutschland gibt es in den USA kein einhcicliches letztes Netz 
sozialer Sicherung, sondern einen Flickenteppich von sehr verschiedenen Program­
men, die weder sinnvoll aufeinander abgestimmt bzw. miteinander verzahnt sind, 
noch eine lückenlose Versorgung der Bevölkerung sicherstellen. Dabei liegt ein 
Problem eines solchen kategorialen Systcms darin, dass durch die selektive Leisrungs­
gewährung Anreize geschaHen werden, die o(/mals den Intenuonen dieser Leistun­
gen entgcgenstehen. Auffällig sind weiterhin große Unterschiede im Leistungsniveau 
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und in den Leisrungsbedingungen zwischen den verschiedenen Einzc1scaaten. Aus 
bundesdeutscher Sicht auffällig ist schließlich die Tatsache, dass die Sozialhilfeleis­
lungen in den USA extrem niedrig liegen. Eine ArmutsveImeidung konnte und kaM 
durch diese Leistungen schon deswegen nicht gelingen, da sie im Regelfall einzeln und 
kumuliert in ihrem Niveau umer der offiziellen Armulsgrenze bleiben. Diese Cha­
rakteristika sind durch die jüngsten Reformen nicht aufgehoben worden. Das Leis­
tungsniveau der HLU ist dagegen bundesweit relativ cinheidich und bewegt sich in 
der Nähe der gängigen bW1desdeulschen Armutsgrenze (v gl. Hanesch ee al. 2000). 

(:2) Bis heute steh! der Beleg dafür aus, dass der mit einer Reform nach US-Vorbild 
einhergehende Verlust an sozialsuatlichen Schurz- und Sicherungsstandards durch 
eine hohe beschäftigungspolitische Effizienz aufgewogen wird. Dazu trägt sicherlich 
auch bei, dass es in Deutschland - anders als in den USA - keinen NiedriglollOsektor 
von vergleichbarer Größenordnung gibt, in den der Großteil der ehemals arbeitslosen 
Hilfebedürftigen integriert werden könnte. Zugleich wird damit aber auch vermie­
den, dass - wie im Falle der USA - das Problem der Armut wegen Arbeitslosigkeit 
durch eine Armut trotz Erwerbstätigkeit ersetzt wird. Zeigt doch gerade das Beispiel 
Wisconsin, dass trotz der rapide sinkenden Fa\lzahlen bei AFDCITANF die Zahl der 
Empfänger von staatlichen Transfers kaum geringer geworden ist, dass also die eine 
Abhängigkeit von staatlicher Hilfe lediglich durch andere Formen des Leisrungsbe­
zugs ersetzt wurde, wobei es nur in vergleichsweise wenigen Fällen tatsächlich 
gelungen ist, einen Übergang in die »Freiheit vom Hilfebezug« zu erreichen. Damit 
stellt sich die Frage, ob eine Überwindung von Sozialhilfebedürftigkeit nicht auch in 
anderer - sozialslaadich weniger brisanten - Form erreicht werden kann . 
(3) In der deutschen Sozialhilfe ist seit jeher die Verpflichtung verankert, seinen 
Lebensunterhalt vorrangig durch Erwerbsarbeit zu bestreiten . Dabei wird die Auf­
gabe der Arbeitsmarktintegration in Deutschland nicht allein von der Sozialhilfe, 
sondern auch von der Arbei!sförderung nach SGB III geleistet, die in den USA in 
dieser Form kaum existiert. Eine radikale Abschaffung des Rechtsanspruchs auf 
Sozialhilfe wie im Falle von Wisconsin wäre dagegen mit dem deutschen Sozial­
staatsmodeU kaum zu vereinbaren, da dieses letZte Netz umer dem Verfassungsauf­
trag steht, jedem Bürger ein menschenwürdiges Leben zu garantieren. Bei Einführung 
eines Work First Modells für arbeitsfähige Hilfebedürftige müsste daher der Rechts­
anspruch auf (monetäre) Hilfe durch einen vergleichbaren Rechtsanspruch auf eine 
vergütete Beschäftigung ersetzt werden. Bezeichnenderweise ist dieser Aspekt in der 
gegenwärtigen Reformdiskussion bisher nicht zur Kenntnis genommen worden. Eine 
solche Beschäftigungsgarantie (»Recht auf auskömmlich bezahlte Arbeit«) wäre 
jedoch für die Kommunen mit kaum kalku!ierbaren Risiken verbW1den, zumindest 
solange die finanzielle Zuständigkeit für SozialhilfeleistUngen und damit auch für die 
entsprechenden Beschäftigungsprogramme nicht neu geregelt würde etwa im Sinne 
einer Beteiligung des Bundes an diesen Kosten. 
(4) Als Antwort auf die Koch-fniriauve ist darauf hingewiesen worden, dass einzelne 
Kommunen - auch ohne NeugestaltUng des BSHG - bereits dazu übergegangen sind, 
das Wisconsin-Modell zumindest ansatzweise bzw. für bestimmte Zielgruppen um­
zusetzen. Dies gilt etwa für das Modell Arbeit statt Sozialhilfe, wie es in der Sudt 
Köln für jugendliebe Hilfebedürftige praktiziere wird (vgl. dazu Hanesch/Balzter 
2000) ." fnsgesamc ist die Praxis der »Hilfe 7.ur Arbeie« in der BundesrepubLik durch 
eine außerordentlich große Helerogenität der Integrationspolitik und der Eingliede­
fW1gsprogrammc in den einzelnen kreisfreien Städten und Landkreisen charakteri-

u Dabei ist ~Uerdings bi. heu« ungckJart, inwieweit dieser Ansatz (nil den rochtlichen Vorgaben d« BSHG 
überhaup, zu vereinbaren i,(. 

J99 
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siert. Da die »Hilfe zur Arbeit« im BSHG vergleicbsweise wenig normiert ist, 
bestehen für die Konununen große Ermessensspielräumc, die Arbeitsmarktimegra­
tion arbeitsloser Sozialhilfecrnpfänger nach eigenen konzeptionellen Vorstellungen 
zu gestalten. Ziele, Instrumente, Miueleinsat.z und Wirkungen der kommunalen 
Programme differieren daher von Kommune zu Kommune. 
(5) Die Ergebnisse der Städtetags-Erhebung zeigen, dass mehr als die Hälfte der 
Beschäftigungsverhältnisse auf Basis der Mehrbedarfsvariante zustande kommt. Vor 
dem Hintergrund einer vielfach primär fiskalisch ausgerichteten Zielstruktur der 
kommunalen Aktivierungsprogramme liegt bei den Arbeitsgdegenheiten auf Basis 
der Mehrbedarfsvariante in Verbindung mit § 25 BSHG der Verdacht nahc, dass die 
Vennitclungsbemühungen vorrangig darauf gerichtet sind, die Teilnehmer möglichSl 
rasch aus dem Sozialhilfebezug zu bringen - unabhängig davon, ob sich daraus reale 
Imegrationschancen und -perspektiven ergeben. Faktisch handelt es sich um eine 
Variante VOQ .. Workfare«, bei der die Verpflichtung zur Arbeit als Gegenleisrung oder 
als Ersatz für Sozialhilfe eingesetzt wird und in der weniger das Wohl des betroffenen 
Arbeitslosen als vielmehr ordnungs- und fiskalpolitische Erwägungen im Vorder­
grund stehen (vgl. Hanesch '999; Hanesch/Balzcer 2000; Loedemelrfrickey 2000). 

Mit dem Argument, jede Arbeit sei besser als keine Arbeit, wird bei solchen Arbeits­
einsätzen die Sozialhilfeabhängigkeir jedoch nicht aufgehoben oder gar überwunden, 
vielmehr verbleiben die Teilnehmer im Sozialhilfebezug. Zudem bieten diese Pro­
gramme in der Regel nur geringe Chancen für eine längerfristige Integration in den 
Arbeitsmarkt. Der Workfare-Charakter vieler kommunaler Aktivierungsprogramme 
würde an Brisanz verlieren, wenn nachgewiesen würde) dass es trOlZ der restriktiven 
Bedingungen mit diesen Programmen gelingt, eine dauerhafte (Wieder-)Eingliede­
rungsperspekcive zu bieten. 
(6) Angesichts der Brisanz der kommunalen Praxis der »Hilfe zur ArbeiT« ist die 
Tatsache um so kritischer zu bewerten, dass bisher kaum Informationen über den 
»Erfolg« der Praxis der ,.Hilfe zur Arbeit«' verfügbar sind. Sind doch - von einigen 
wenigen Städten und Stadtstaaten abgesehen - bisher kaum wissenschaftlich fundierte 
Untersuchungen zu den Wirkungen der durchgeführten Aktivierungsmaßnahmen 
vorgelegt worden (vgl. z. B. Jacobs 2000; HaneschlBalzrer 2000; LüsenbrinkiPent­
zekJSommer 200 I; Schneider 2001). Außer Angaben zur Entwicklung von Fallzahlen 
und Sozialhilfeaufwendungen und ggf. noch unmittelbaren Übergangsquoten in 
Arbeit oder andere Maßnah.men sind in den einzelnen Kommunen gesicherte Be­
funde im Hinblick auf eine nachhaltige Integration in Erwerbsarbeit oder andere 
Zieldimensionen nur seilen verfügbar. Vieles spricht somit dafür, dass die Kommunen 
in der Bundesrepublik im Handlungsfcld der "Hilfe zur Arbeit" zwar ein hohes 
Aktivitätsniveau entwickelt haben, dass die lokalen Akteure bisher jedoch wenig 
darüber wissen und anscheinend auch nicht wissen wollen, welche Wirkungen mir 
ihren Programmen - über die Fallzahl- und Ausgabenentwicklung hinaus - erzielt 
werden. 
Es reicht somit nicht aus, wie im falle des hessischen Ministerpräsidenten Koch nach 
»Arbeit statt So'Zialhilfe~ zu rufen. Die kommunale Praxis hat schon längst begonnen, 
Konzepte einer »Arbeit statt Sozialh.iHe« zu entwickeln und praktisch umzusetzen. 
Von einigen wenige.Jl Rahmendatcn abgesehen, die die Städrecagserhebungell berelt­
stellen, und einigen wenigen Fallstudien, die für einzelne Kommunen erarbeitet 
wurden, sind wir bis heute jedoch nicht in der Lage, gesichene Aussagen darüber 
machen, wie die kommunale Praxi~ der »Arbeit statt Sozialhilfe" aussieht. 
Angesichts der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit in Deutschland b~te.hl gegenwärtig 
weitgehend Konsens, dass der Aufgabe, jedem Erwerbsfähigen einen Zugang zur 
Erwerbsarbeit zu ermöglichen, entscheidende wirrschafts- und soziAlpolitische Be-
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deuCW1g zukommt. Die Kontroverse entzündet sich allerdings an der Frage, in 
welcher Form die Aufgabe des »aktivierenden Sozialstaats« eingelöst werden sollte 
(vgl. z. B. MezgerIWest 2000; Trube.!Wohlfahn 1001; zur Diskussion im europäischen 
Raum vgl. z. B. European Foundation 1999; Hancsch u. a. 2000; LoedemellTrickey 
2000; Hanesch lO0U). SoU die rntegrationsfunktion der Sozialhilfe im Sinne des 
aktivierenden Sozialsraats gestärkt werden, ohne zugleich Abstrichc von sozialsraat­
lichen Schutz- und Sicherungsstandards vorzunehmen, sollten die geschilderten 
Defizite der kommunalen Praxis zum Anlass für Reformen der "Hilfe zur Arbeit" 
genommen werden (vgl. auch Ha.nesch 20olb):'J 

(I) SO ist bis heute - wenn man die rechtliche Regelung der Hille zur Arbeit und ihre 
Veränderungen bctrachtet - kein adäquates Verhältnis von Rechten und Pflichten für 
die kommunalen Sozialhilfeträger ebenso wie für die Hilfesuchenden zu erkennen. 
Während für die Leis!ungsempfänger die Pflichten (etwa zur Annahme angebotener 
Arbeitsgelegenheiten) verschärft wurden, ist auf eine entsprechende Stärkung der 
Rechte der HLU-Empfänger bisher verzichtet worden. Umgekehrt sind die Sozial­
hilfeträger nach wie vor weitgehend frei, in welchem Maße und in welcher Form sie 

den Soll-Vorschriften der §§ 19 und 20 BSHG nachkommen. Trotz der starken 
Betonung des Aktivierungs- und Integrationsauftrags hat der Gesetzgeber bisher 
im BSHG also darauf verzichtet, für die örtlichen Sozialhilfeträger eine Verpflichtung 
zum Angebot von Eingliederungsmaßnahmen festzuschreiben, die - etwa nach 
skandinavischem Vorbild - nach einer bestimmten Dauer der Arbeitslosigkeit bzw. 

des Sozialhilfebe7.ugs einsetzen müssten. Eine solche rechtliche Verpflichtung sollte 
ebenso wie ein Rechtsanspruch auf Eingliederungsmaßnahmen für arbeitslose Sozial­
hilfeempfänger nach einer bestimmten Dauer des Sozialhilfebezugs rechdich fest­
geschrieben werden. Unabhängig davon sollte der Zugang zu Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsfärderung nach SGB III generell auch für Arbeitslose ohne IAhner­

satzleisrungen geöffnet werden. 
(2) Der Ausbau der Imegrationsfunktion der Sozialhilfe ist nicht umsonst zu haben, 
erforden vielmehr die Bereitstellung ausreichender - und mit hoher Wahrschein­
lichkeit zusätzlicher - öffentlicher Miuel. Soweit die Finanzierung bei den Kom­
munen verbleibt, müssen ihnen zusätzliche Einnahmequellen zur Verfügung gestellt 
werden, über die sie frei verfügen können und die für sie langfristig kalkulierbar sind . 
Vieles spricht dafür, die Finanzierung der Sicherungs- und Integrationsfunktion des 
letzten Nelzes a.uf den Bund zu verlagern, um damit das Eigeninrercsse des Bundes an 

einer sozialstaatlich angemessenen Aufgabe.nerfüllung sicherzustellen. Auf mialcre 
Sicht am ehesten realisierbar erscheim eine Beteiligung des Bundes an der Finanzie­
rung der Sozialhilfe. 

(J) Eine rechtliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Eingliederungsmaßnahmen 
ist nur sinnvoll auf der Basis gesetzlich klar definierter Eingliederungszicle. Vor­
rang sollte dabei eine Ausrichtung der Integrationsprogramme am Ziel der nach­
haltigen Eingliederung in das Beschäftigungssystem haben. Zugleich sollte die An­
gebotspaleue des jeweiligen Sozialhilfeträgers (oder der beauftragten Träger) eine 
breite Palette von Eingliederungsmaßnahmen umfassen, wobei der Eingliederungs­
bzw. Hilfeplanung eine zentrale 5tcuerungsfunktion im Hinblick auf ein.e einzelfall­
orientierte Beratung und Unterstützung des Eingliede(Ungsprozesscs zukommen 

soUre. 

'J D.bei hl.ibt offen, wie die künftige ArbeilSlcilung zwischen vorrangigen Leistungsnelzen u nd n~ch· 
r~giger Sozialhilfe ges",l,el werden sollte - eine frage. die gegcn'CVärtiS insbesondere am Verniiltnis 
zwischen ArbeilSlos<onnilfe und Sozialhilfe bzw. zWl<chen ArbeilS" und Sozillämr.ern diskuliert wird (vgl. 
Hanesen ~OOlC). 

4°1 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-4-384 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 02:22:01. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-4-384


(4) Das bisherige Fehlen von aussagefähigeo Wirkungsanalysen macht deutlich, dass 
die Kommunen aUein überfordert sind, entsprechende Auswertungskonzcptc zu 
entwickeln und umzUsetzen. Notwendig wäre daher die Einführung einer gesetz­
liche.n Verpflichtung für die Sozialhilfeträger, regelmäßig über die Wirkungen ihrer 
Eingliederungsprogramme öffentlich zu berichten. Sie wäre zu ergiinzen durch die 
Definition wissenschaftlicher Mindeststandarcls für solche Wirlrungsnachweise auf 
dem Verordnungsweg. Eine kommunale Berichterstattung könnte und sollte zugleich 
Grundlage sein für länder- und bundesweite Auswertungen der kommunalen Aktivi­
täten im Bereich der aktiven Arbeitsförderung und ihrer Wirkungen (z. B. als Be­

standteil der Fortschreibung des Armuts- und ReichtumsberichtS der Bundesregie­
rung und des Naüonalen Aktionsplans zur Bekämpfung von Armut und Ausgrcn­
wng). Während das immer wichtiger werdende arbeitSmarkt- und sozialpoUusche 
Handlungsfeld der Hilfe zur Arbeit durch den hohen Grad an Dezentralität heute 
weitgehend dem Blick von Politik und Öffentlichkeit auf der Bundesebene entzogen 
ist, könnte dadurch die notwendige Debatte um eine sozialstaatlich angemessene 
Eingliederungspolitik auch auf der Bundes- und Länderebene in Gang gesetzt wer­

den. Letztlich kann nur auf dieser Grundlage eine substanzielle Debatte um An­
spruch und Wirklichkeit des »aktivierenden Staates« mit Blick auf die Zielgruppe der 
arbeitslosen SoziaJhilfeempfänger geführt werden. 
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Gereon Wolters 

Das Unternehmensdelikt 

Das Werk. widmet sich mit den UnlernehmenSlLllbeständen einer Delikts­
gruppe, die heute in der Strafrechlswissenschaft und -praxis ein Schat­
tendasein fristet, da se;t der Neufassung der gesetzlichen Bestimmung des 
Begriffs »Unternehmen« im Jahre 1934 jedenfalls für die »echten« Unler­
nehmensdelikLe keine Anwendungsschwierigkeiten mehr gesehen 
werden. Der AUlor zeigt auf, daß die heute einhellig vertrelenen Aurfas­
sungen zu den ))echten« Unlernehmensdeliklen, auf die sich die Legalde-­
finition des § 11 Abs. I Nr. 6 StGB bezieht, einer umfangreichen histori­
schen, systematischen und teleologischen Untersuchung in weilen Teilen 
nicht slandzuhalten vermögen und es insbesondere für die Frage nach der 
strafbcfreienden Wirkung eines Rücktritts vom »Versuch der Tat« nach 
§ 11 Abs . I Nr. 6 StGB einer VÖllig neuen Orientierung bedarf. Die Über­
legungen schließen mit einer Analyse der ))unechlen Unternehmensdelik­
te«. 
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